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Bezug 

53.010/4-3/96 

Betrifft 

Bearbeiter (022 2) 531 10 Durchwahl 

Mag. Kleiser 2108 
Datum 

114. Juni 1996 

Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes und des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen den Entwurf eines Bundes

gesetzes, mit dem das Arbeitsverfassungsgesetz und das Arbeits- und Sozialgerichts

gesetz geändert werden, keine Einwendungen erhoben werden, zumal die Änderung der 

Umsetzung der Richtlinie 94/45 EG dient. 
, 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ Landesregierung 
Dr. P r  ö 11 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 
des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 
(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

5. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

6. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Präsidenten Herrn Mag. Franz RC?meder) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

d;;l�1 

NÖ Landesregierung 
Dr. Pröll 
Landeshauptmann 
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